
 
 

Organisation Müllabfuhr – Trennung 
 
 

MÜLLTRENNUNG - WARUM? 
 
Die Entsorgung des Restmülls ist sehr teuer. Seit Jahren besteht in der Gemeinde 
Bad Gastein das "Banderolensystem". Die Mülltonne wird erst entleert, wenn eine 
Banderole darauf gegeben wird. Wer also bewußt Müll trennt, braucht weniger 
Banderolen und kann Geld sparen. Um jedoch jegliche Wilddeponie 
auszuschliessen, gibt es eine Mindestmenge, die sich nach Haushalten und 
gemeldete Personen richtet. Zusätzliche Müllbanderolen und Müllsäcke können 
jederzeit – auch einzeln – nachgekauft werden. 
 
 
RESTMÜLL 
 
Die Restmülltonne wird einmal / Woche entleert, wenn eine Banderole daran ist. Den Tag 
der Entleerung entnehmen Sie bitte dem Abfuhrplan in der Abfuhrordnung der Gemeinde. 
 
Gem. Salzburger Landesgesetz muss die Restmülltonne aus hygienischen Gründen 
mind. alle 4 Wochen entleert werden. 
 
Restmüll ist z. B.: verschmutzte Verpackung, Drahtglas, Keramik, Glühbirnen, 
Hygieneartikel (Binden, Wattestäbchen, Windeln), Katzen- und Haustierstreu, Kohle- und 
Koksasche, Stoffreste, Staubsaugerbeutel, Strumpfhosen, Wursthaut, Zigarettenkippen, 
Einwegrasierer u.v.a. 
 
 

WAS GEHÖRT NICHT IN DEN RESTMÜLL? 
 
 
VERPACKUNG  =  "GELBER SACK" 
 
Verpackung aus Kunststoff (Flaschen, Becher), Aluminium und Blech (Dosen) und 
Verbundkarton (Milch- und Saftpackerl). Die "Gelben Säcke" werden einmal monatlich 
abgeholt. 
 
Achtung: Betriebe dürfen die „Gelben Säcke“ nicht verwenden! (siehe Müllinformation für 
Betriebe). 
 
 
BIOMÜLL = BIOTONNE 
 
Gemüse-, Obst- und Speisenreste, Kaffeefilter, Servietten ua. 
Größere Fleischstücke, flüssige Abfälle und Restmüll gehören nicht in die Biotonne! 
Die Biotonne wird alle 2 Wochen (im Sommer jede Woche) entleert. Damit die Tonne 
nicht unnötig verschmutzt wird gibt es bei der Gemeinde kleine Biotaschen für die Küche 
und große Papier - Einstecksäcke für die Tonne. 
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ALTPAPIER = PAPIERTONNE 
 
Sauberes Papier (Zeitungen) und zerkleinerter Karton gehört in die Papiertonne. Aus 
Altpapier wird wieder Papier erzeugt und somit der Rohstoff Holz geschont. Bitte 
keinesfalls Milchpackerl, Tiefkühlverpackung, Kunststoffumhüllungen und Taschentücher 
in die Papiertonne geben! 
 
Betriebe müssen Altpapier und Kartons direkt von einem Entsorger abholen lassen (siehe 
Müllinformation für Betriebe). 
 
 
GLAS = GLASCONTAINER 
 
Verpackung aus Weiß- und Buntglas (Flaschen, Gläser) bitte getrennt in die auf 
Sammelplätzen aufgestellten Glascontainer geben. Glas wird wieder zu Verpackungsglas 
umgeschmolzen, deshalb bitte keine Verunreinigungen in die Container geben! 
Verschlüsse, Keramik, Flach-, Kristall- und Drahtglas und Spiegel gehören NICHT in die 
Glascontainer! 
 
Altglascontainer stehen an folgenden Plätzen: 
 

 Busbahnhof Mozartplatz (ARBÖ), Gasteiner Bundesstraße 
 Bushaltestelle Gemeindesiedlung, gegenüber RAIKA 
 Kindergarten Böckstein, Bergherrenstraße 
 Friedhof Badbruck, Kleinhofstraße 
 Kötschachtal, Bushaltestelle Reiterbauer 
 Kötschachtaler Straße, Abfahrt Reitlstraße 
 Böckstein, Heilstollenstraße gegenüber Gh. Tauernbahn 
 Campingplatz Erlengrund 
 Entsorgungszentrum, Palfnerstraße 

 
 
ALTTEXTILIEN 
 
Keine Sammlung. 
Restmüll oder fallweise Rotes Kreuz (abgeben bei der Dienststelle in Bad Hofgastein). 
 
 
ALTSPEISEFETTE = ENTSORGUNGSZENTRUM 
 
Für Altspeisefette und Frittieröle stehen kostenlose Sammelküberl zur Verfügung. Diese 
werden im Entsorgungszentrum entleert. Daraus entsteht Treibstoff. 
 
 
PROBLEMSTOFFE = ENTSORGUNGSZENTRUM DER 
GEMEINDE 
 
Zum Schutze unserer Umwelt ist es besonders wichtig, dass keine Problemstoffe in die 
Mülltonne gelangen. Chemikalien, Medikamente, Öle, Fette, Lacke, Batterien, 
Spraydosen ect. bitte in das Entsorgungszentrum bringen. 
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SPERRMÜLL  
 
Sperrige Altstoffe wie z.B. Möbel und Kleingeräte, die zu groß für die Mülltonne sind, 
können ebenfalls im Entsorgungszentrum abgegeben werden. 
 
Die Sperrmüllabgabe ist ebenso wie die Altpapierentsorgung, Biomüllabholung u.a. in 
den jährlichen Sockelbeitrag eingerechnet. Zu bezahlen sind Entsorgungsgebühren 
jedoch für Kühlschränke, Bildschirme, Computer, Leuchtstoffröhren, Fahrzeuge und 
Autoreifen. 
 
Für Betriebe gelten andere Regelungen! 
 


